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Infobrief Renaturierung  der  Gewässer - Juni  2019  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wichtige Erinnerung: Einreichung  der  Berichte gemäss Artikel  83b  Absatz  3  GSchG 

Im Infobrief vom  3.  April  2018  haben wir Sie über  die  Anforderungen  an die  Berichte informiert, welche  
die  Kantone dem Bund alle vier Jahre über  die  durchgeführten Massnahmen zur Sanierung  von  Was-
serkraftwerken und anderen Anlagen  an  Gewässern erstatten  (Art. 83b  Abs.  3  GSchG). Weiter haben 
wir Sie gebeten, diese Berichte dem BAFU bis  am 29.  März  2019  einzureichen. Wenn Sie  dies  noch 
nicht getan haben, bitten wir Sie,  die  Berichte raschmöglichst, jedoch bis spätestens Ende August  
2019  dem BAFU einzureichen. 

Wie bereits angekündigt, stellen wir Ihnen das beiliegende, angepasste Excel-Erfassungswerkzeug für 
eine vereinfachte Dokumentation  des  Umsetzungsstandes  der  Sanierung Fischgängigkeit  per 
31.12.2018  zur Verfügung. Wir bitten Sie, diese Datei zu aktualisieren. Um Ihren Aufwand zu minimie-
ren haben wir  die  Angaben für Ihren Kanton gemäss unserem aktuellen Kenntnisstand vor-ausgefüllt. 

Wir bitten Sie, diese Angaben zu überprüfen, bei Bedarf zu korrigieren bzw. zu ergänzen und uns 
ebenfalls bis zum  31.  August  2019  zu retournieren. Für Fragen und  die  Rücksendung wenden Sie 
sich bitte  an den  für Ihren Kanton verantwortlichen Mitarbeitenden  des  BAFU. 
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Information  betreffend  Art. 10  BGF, weiche nicht  den  Fischauf- und abstieg betreffen: 

Aufgrund verschiedener Anfragen bezüglich Sanierungsbedarf und Finanzierungsmöglichkeit  von  
Massnahmen nach  Art. 10  BGF welche nicht  den  Fischauf- und abstieg betreffen, möchten wir Ihnen  
die  beiliegende Zusammenfassung zukommen lassen (vgl. Beilage). 
Freundliche Grüsse 

Bundesamt für Umwelt BAFU  

Dr.  Stephan r  
Abteilungsch 

Beilagen: 

• angepasstes Excel-Erfassungswerkzeug zum Umsetzungsstandes  der  Sanierung Fischgängigkeit 
• Zusammenfassung zu  den  Massnahmen nach  Art. 10  i.V.m.  Art. 9  Bst.  a  und  c  BGF,  die  nicht  den  

Fischaufstieg und -abstieg betreffen 
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